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Welche Produkte sind dem BfR zu melden?

� alle gefährlichen Gemische (Chemikaliengesetz § 16e, Abs. 1)

� Biozide (Chemikaliengesetz § 16e, Abs. 1)

� Wasch- und Reinigungsmittel (Wasch- und Reinigungsmittelgesetz § 10 bzw. 
Chemikaliengesetz § 16e, Abs. 1)

� Freiwillige Meldungen

� Inverkehrbringen in Deutschland

� Produkte, die nur Transitweg durch Deutschland nehmen sind nicht meldepflichtig
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Wie hat eine Produktmeldung an das BfR zu erfolgen?

� möglichst in elektronischer Form (XML-Format)

� XPRODUKTMELDUNG
� Version für Open Office

http://www.bfr.bund.de/de/meldung_von_rezepturen-9375.html
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Kann die Meldung der Produkte auch in Englisch erfolgen?

Hier kann Ihre Grafik 
stehen!

� JA – die Meldung kann in Englisch erfolgen

� Englisch-sprachige Meldedateien vorhanden
http://www.bfr.bund.de/en/notifications_of_formulations-10144.html
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Die Übergangsregelung nach §28 Abs.12 ChemG

� gilt bis 1. Juli 2014

� Wahlmöglichkeit für ausgewählte Produktmeldungen:

Meldung vollständig an BfR oder                    SDB an IFA



K. Begemann, Dr. R. Keipert, M. Budelmann  06.11.2012, 3. BfR-Nutzerkonferenz Seite 6

Für welche Produkte gilt die Übergangsregelung nach
§28 Abs.12 ChemG?

� Gilt für alle NEU unter die Meldepflicht fallenden Gemische

� gewerblich/industriell verwendete gefährliche Gemische

� Gemische, die an privaten Endverbraucher abgegeben werden
und eingestuft sind als

- physikalisch gefährlich

- umweltgefährlich

- reizend oder gesundheitsschädlich

� Die Übergangsregelung gilt NICHT für

� Biozide

� Gemische, die an privaten Endverbraucher abgegeben werden und
als sehr giftig, giftig, ätzend, sensibilisierend, krebserzeugend, 
fortpflanzungsgefährdend oder erbgutverändernd eingestuft sind
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Für welche Produkte gilt die Übergangsregelung nach
§28 Abs.12 ChemG?

� gilt für alle als gefährlich eingestuften Wasch- und Reinigungsmittel

= die Meldung kann bis 1.7.2014 noch nach §10 WRMG erfolgen

� Wasch- und Reinigungsmittel müssen an das BfR gemeldet werden
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Welche Informationen zum Produkt müssen gemeldet werden?
Gemische / Biozide

� Chemikaliengesetz § 16e, Abs. 1 bzw. § 28 Abs. 12

- nach Giftinformations-VO
(Schwerpunkte)

� Produktname

� Firma

� Zusammensetzung (alle Inhaltsstoffe in bestimmten Konzentrationsbereichen);

- besondere Inhaltsstoffe ab 0,1%

- alle anderen Inhaltsstoffe ab 1%

- keine Verunreinigungen

- Gruppenbezeichnungen für Stoffe unter bestimmten Bedingungen möglich

(vergleichbare physikalische/chemische und toxikologische Eigenschaften)

� Kennzeichnung

� Verwendung, Verpackung
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Welche Informationen zum Produkt müssen gemeldet werden?
Wasch- und Reinigungsmittel

� Wasch- und Reinigungsmittelgesetz § 10

- nach Det-VO Anhang VII Abschnitt C

� Name

� Firma

� alle Inhaltsstoffe (alle Inhaltsstoffe in bestimmten Konzentrationsbereichen)

- Parfüm, ätherisches Öl oder Farbstoff können als ein einzelner 
Inhaltsstoff gelten

- keine Verunreinigungen
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Was mache ich, wenn ich keine Rezepturkenntnis besitze?

� alle Angaben sind erforderlich (z.B. Name, Kennzeichnung, Verwendung usw.)

� Angabe der Rezeptur ist in Giftinformations-VO geregelt §2 Abs. 2:

Bezugnahme auf die Meldung des Herstellers dieses Produktes ist möglich
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Welche Produkte sind dem BfR zu melden?

� Private Label Produkte

Beispiel 1:

Firma A verkauft Produkt selbst Firma A meldepflichtig

Firma A verkauft Produkt an Firma B / 
Firma B hat eigenes Label Firma B meldepflichtig

Firma A verkauft Produkt an Firma B /
Firma B vergibt kein eigenes Label Firma A meldepflichtig

Beispiel 2:

Firma B verkauft Produkt unter eigenem Label /

bezieht Produkt von Firma A Firma B meldepflichtig 
mit 2 Rezepturen zu

Firma B verkauft Produkt unter gleichem Label / gleichem Label

bezieht Produkt von Firma C 
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Was ist bei der Meldung zu beachten?

� Bei Meldung gefährlicher Gemische oder von Bioziden bitte angeben, ob das

Produkt gleichzeitig dem WRMG unterliegt

Information des UBA nach § 10 Abs. 3 WRMG duch das BfR 

� Produkte sollten über den Namen für GIZ, aber auch für die meldende Firma eindeutig 
identifizierbar sein

� verschiedene Packungsgrößen in einem Datensatz zusammenfassen
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Sind alle eingestuften Gemische meldepflichtig?

Es besteht Meldepflicht nach § 16e Chemikaliengesetz (ChemG) für:

� Gemische mit Gefährlichkeitsmerkmal § 3a ChemG

� auch ohne Gefahrensymbol, wie R10 (entzündlich) oder R52/53 
(umweltgefährlich)

� analog mit Kennzeichnung nach CLP/GHS

§ 3a Gefährliche Stoffe und gefährliche Gemische (nach ChemG)
(1) Gefährliche Stoffe oder gefährliche Gemische sind Stoffe oder Gemische, die
1. explosionsgefährlich 9.   ätzend
2. brandfördernd 10. reizend
3. hochentzündlich 11. sensibilisierend
4. leichtentzündlich 12. krebserzeugend
5. entzündlich 13. fortpflanzungsgefährdend
6. sehr giftig 14. erbgutverändernd
7. giftig 15. umweltgefährlich
8. gesundheitsschädlich sind.

Ausgenommen sind gefährliche Eigenschaften ionisierender Strahlen.
shop.wolterskluwer.de
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Sind Gemische gefährlich und damit meldepflichtig, sobald 
mindestens ein Gefahrstoff enthalten ist?

� nicht automatisch, abhängig von:

� Einstufung der Inhaltsstoffe (Gefahrenpotential)

� Anteil am Gesamtgemisch

(VO (EG) Nr. 1272/2008; RL 67/548/EWG; RL 1999/45/EG)

� immer meldepflichtig:

� Biozide § 16e Chemikaliengesetz (ChemG)

� Wasch- und Reinigungsmittel § 10 Wasch- und Reinigungsmittelgesetz (WRMG)
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Gibt es abweichende Regelungen für Kleinstmengen und/oder 
Probemuster, die nicht verkauft werden?

� Kleinstmengen

keine Ausnahmen !

weder nach Chemikaliengesetz (ChemG) noch nach 

Wasch- und Reinigungsmittelgesetz (WRMG)

� Probemuster

meldepflichtig bei Inverkehrbringen (§ 3 ChemG)

(Abgabe an Dritte oder Bereitstellung für Dritte,

auch unentgeltlich)

Warenprobe.org

1a-shops.eu
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Handelt es sich bei wässrigen …%-Lösungen um Stoffe oder 
Gemische?

� Lösemittel (Wasser) abtrennbar ohne Beeinträchtigung der Stoffstabilität

oder Änderung der Stoffzusammensetzung

→ Gemisch (z. B. wässrige HCl-Lösung)

� falls nicht

→ Stoff (z. B. wässrige H2O2-Lösung)

= Stoffdefinition nach CLP-VO Art. 2 bzw. § 3 ChemG

§ 3 Begriffsbestimmungen (nach ChemG)
Im Sinne dieses Gesetzes ist ein
Stoff:
ein chemisches Element und seine Verbindungen in natürlicher Form oder gewonnen durch ein
Herstellungsverfahren, einschließlich der zur Wahrung seiner Stabilität notwendigen Zusatzstoffe und 
der
durch das angewandte Verfahren bedingten Verunreinigungen, aber mit Ausnahme von Lösungsmitteln,
die von dem Stoff ohne Beeinträchtigung seiner Stabilität und ohne Änderung seiner Zusammensetzung
abgetrennt werden können;

http://pixabay.com/de/glas-bildung-
wissenschaft-23417
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Wie wird die Vertraulichkeit der Daten gewährleistet?

� Interne Datenbank

� über das Internet nicht erreichbar

� Kenntnis der Daten

� Personen der Informations- und 
Behandlungszentren für Vergiftungen

� Auskünfte über Rezepturen werden nicht erteilt

� Kontakt/Korrespondenz nur mit dem Melder
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Wie können Daten sicher an das BfR übermittelt werden?

Portal-Seite des BfR

sichere Datenübermittelung über https
(Hypertext Transfer Protocol Secure)
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Wie können Daten sicher an das BfR übermittelt werden?

sicheres Hochladen von
Produktmeldungen

https://apps.bfr.bund.de/bfrportal
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Wie können Daten sicher an das BfR übermittelt werden?

Erlaubte Dateitypen sind: *.xml, *.zip, *.pdf, *.xls, *.xlsm, *.xlsx, *.ods, *.doc, *.docx, *.odt

Hilfe
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Wie erfahre ich welche Produkte von meiner Firma an das BfR gemeldet wurden?

� Datenbank ist nicht von außen zugänglich

� Produktlisten können nur vom BfR erstellt werden
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Wie ist zu verfahren, wenn sich die Adresse der Firma ändert?

� formlos per e-mail an

� produkt-meldungen@bfr.bund.de

� Formular (Mitteilung für Firmendokument in der 
Giftinformationsdatenbank )

� der Firmencode bleibt bestehen
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Was ist zu beachten bei einer Umfirmierung?

� Beantragung eines neuen BfR Firmencodes

� Produkte müssen neu gemeldet werden

� Firmen fusionieren und Zuständigkeitsbereich

für Produktmeldungen ändert sich

� Einverständniserklärung
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Aktueller Stand zur Angabe der Notrufnummer
auf dem Sicherheitsdatenblatt

Herr

A. Fleischer

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) 


